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Regeste

Asyl (ohne Wegweisung)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31];
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der



Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den
frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 3.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 4.1
Die in Syrien herrschende politische und menschenrechtliche Lage wurde durch das
Bundesverwaltungsgericht im Rahmen zweier asylrechtlicher Koordinationsentscheide
ausführlich gewürdigt (vgl. BVGE 2015/3 E. 6.2 sowie Urteil D-5779/2013 vom 25.
Februar 2015 [als Referenzurteil publiziert] E. 5.3 und 5.7.2, jeweils mit weiteren
Nachweisen). Es ist durch eine Vielzahl von Berichten belegt, dass die staatlichen syrischen
Sicherheitskräfte seit dem Ausbruch des Konflikts im März 2011 gegen tatsächliche oder
vermeintliche Regimegegner mit grösster Brutalität und Rücksichtslosigkeit vorgehen.
Personen, die sich an regimekritischen Demonstrationen beteiligt haben, sind in grosser
Zahl von Verhaftung, Folter und willkürlicher Tötung betroffen. Mit anderen Worten haben
Personen, die durch die staatlichen syrischen Sicherheitskräfte als Gegner des Regimes
identifiziert werden, eine Behandlung zu erwarten, die einer flüchtlingsrechtlich relevanten
Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG gleichkommt.

E. 4.2
Die Vorinstanz hat in ausführlichen Erwägungen Widersprüche, Unstimmigkeiten und
Substanzlosigkeit in den Aussagen des Beschwerdeführers zu politischen Aktivitäten und
zum Erlebten vor Ort festgestellt. Auf diese Erwägungen kann weitgehend verwiesen
werden. Der Beschwerdeführer bezeichnete sich anlässlich der BzP einerseits als
"unparteiisch und völlig neutral". Andererseits machte er geltend, insbesondere in
E._______ bei der Organisation von Demonstrationen mitgewirkt zu haben. Diese
Aussagen lassen sich nur sehr bedingt miteinander vereinbaren und wecken zumindest
Zweifel daran, dass er tatsächlich als Organisator auftrat. Zudem wirken seine
Schilderungen im Rahmen der relativ einlässlichen Befragung zu den Abläufen der
Protestanlässe sehr stereotyp und lassen kaum auf ein tatsächlich erfolgtes organisatorisches
Engagement schliessen (vgl. A 5/11 S. 6 ff.). Es ist zwar - so auch in Würdigung der
eingereichten, aber im Sinne der Ausführungen des SEM in der Vernehmlassung kaum
aussagetauglichen Beweismittel - nicht ausgeschlossen, dass er als Mitläufer an gewissen
Anlässen teilnahm. In der Replik verzichtete er darauf, das vom SEM zu Recht monierte
Fehlen von Erklärungen zum Bildmaterial nachzuholen, und bot lediglich an, auf Verlangen
solche Erklärungen zu liefern. Abgesehen davon, dass er der Mitwirkungspflicht unterliegt
und von sich aus gehalten gewesen wäre, Erklärungen auf den Vorhalt des SEM zu liefern,
ist die Beweistauglichkeit für die geltend gemachte zielgerichtete Verfolgung wie
obenstehend festgehalten aber ohnehin nicht hinreichend gegeben. Die angebliche
Festnahme an einem Kontrollposten verbunden mit einer einmonatigen Inhaftierung kann
auch aus weiteren Gründen in der geltend gemachten Form nicht geglaubt werden. Das
SEM weist diesbezüglich zurecht unter anderem darauf hin, dass seine Angaben zur damals



angeblich noch fehlenden Identitätskarte aufgrund deren Datierung nicht nachvollzogen
werden könnten und weitere Unstimmigkeiten bestünden. Diese Erwägungen vermochte er
mangels stringenter Argumente nicht zu widerlegen. Auffallend ist dabei, dass er in der
Replik den Schwerpunkt seiner Aktivitäten in B._______ erwähnte, derweil er gemäss
Befragung offenbar insbesondere in E._______ tätig gewesen sein solle. Seine
Schilderungen anlässlich der Anhörung zu Demonstrationen und der Haft weisen wiederum
nur sehr bedingt Realkennzeichen auf und wirken erneut stereotyp (vgl. A 12/15 Antworten
46 und 71). Und selbst wenn er an einer Strassensperre tatsächlich angehalten und - wenn
auch nicht unter den vorgebrachten Umständen - in der Folge befragt worden sein sollte,
vermöchte dies eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Zeitpunkt der
Ausreise aus seinem Heimatland nicht zu begründen. So gab er unter anderem zu Protokoll,
er sei lediglich zufällig und nicht gezielt inhaftiert worden (vgl. a.a.O. Antwort 56), habe
danach keine behördlichen Probleme mehr gehabt und werde gemäss seinem Kenntnisstand
nicht behördlich gesucht. Im Falle der Rückkehr habe er - mit Ausnahme der PKK - vor
niemandem Angst (vgl. A 5/11 S. 8). Dies lässt darauf schliessen, dass er nicht davon
ausgeht, im Heimatland als Regimegegner identifiziert worden zu sein, zumal er ja überdies
erwähnte, nach der angeblichen Haft legal in die Türkei ausgereist zu sein und sich im
Übrigen auch in B._______ im Haus der Mutter, das heisst an einem Ort, wo ihn seine
Gegner im Falle tatsächlich vorhandener Verfolgungsmotivation problemlos hätten
ausfindig machen können, aufgehalten habe (vgl. A 12/15 Antworten 25 ff. und 78 ff.). Zu
erwähnen ist sodann im Sinne der vorinstanzlichen Erwägungen, dass er in der Anhörung
nicht mehr geltend machte, im Zusammenhang mit Handy-Aufnahmen von
Demonstrationen festgenommen worden zu sein, was die Glaubhaftigkeit einer angeblichen
Verfolgung aus politischen Gründen zusätzlich beeinträchtigt.

E. 4.3
Im Zusammenhang mit seiner Furcht vor der PKK gab der Beschwerdeführer bei der BzP
an, nach der geltend gemachten Freilassung durch diese nicht persönlich bedroht worden zu
sein. Entsprechend ist schon aus diesem Grund nicht von einer relevanten
Verfolgungsfurcht auszugehen, zumal die in der Replik geäusserten Befürchtungen durch
nichts belegt werden. Unglaubhaft ist auch der Vorfall mit den Schlägen durch Unbekannte
nach einer Wiedereinreise in Syrien, da er diesen erst bei der Anhörung, weitgehend ohne
Realkennzeichen und in zeitlicher Hinsicht ungereimt geltend machte (vgl. a.a.O.
Antworten 30 f., 60 ff. und 99 ff.).

E. 4.4
Schliesslich sind die Erwägungen des SEM zu den Diskriminierungen wegen der
vormaligen Staatenlosigkeit des Beschwerdeführers nicht zu beanstanden. Überzeugende
Beschwerdeargumente für eine andere Sichtweise fehlen wiederum.

E. 4.5
Ausserdem brachte der Beschwerdeführer nicht vor, er befürchte, in den Militärdienst
eingezogen zu werden. Er macht demnach offensichtlich nicht geltend, er habe sich durch
die Ausreise aus Syrien der Militärdienstpflicht entzogen. Entsprechend kann er auch aus
dem zitierten BVGE 2015/3 nichts zu seinen Gunsten ableiten. Allein die in der Replik
vorgebrachte blosse Möglichkeit, nach der Rückkehr allenfalls doch militärisch aufgeboten
zu werden, vermag keine Furcht vor asylrechtlich relevanten Nachteilen zu begründen.

E. 5.1



Asylsuchende sind auch dann als Flüchtlinge anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von
Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in ihren Heimat- oder
Herkunftsstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würden. Zu unterscheiden
ist dabei zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive
Nachfluchtgründe - welche in casu nicht bestehen - liegen dann vor, wenn äussere
Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur
drohenden Verfolgung führen; der von einer Verfolgung bedrohten Person ist in solchen
Fällen die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen und Asyl zu gewähren.

E. 5.2
Subjektive Nachfluchtgründe liegen dann vor, wenn eine asylsuchende Person erst durch
die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der
Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Personen mit
subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch unter bestimmten
Umständen (vgl. Art. 3 Abs. 4 AsylG) als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. Art. 54
AsylG; BVGE 2009/28 E. 7.1 und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-4301/2008 vom
28. Februar 2011). Einschränkend zur bisherigen Gesetzgebung und Rechtsprechung führen
subjektive Nachfluchtgründe seit dem Inkrafttreten der Asylgesetzrevision vom 14. Dezem-
ber 2012, in Kraft seit dem 1. Februar 2014, unter Vorbehalt des Abkommens vom 28. Juli
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK; SR 0.142.30) nur noch dann zur
Anerkennung als Flüchtling, wenn die durch das Verhalten nach der Ausreise entstandenen
Gründe die Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Über-
zeugung oder Ausrichtung sind (vgl. Art. 3 Abs. 4 AsylG i.V.m. Abs. 1 der
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 14. Dezember 2012).

E. 5.3
Der Beschwerdeführer bringt vor, sich in der Schweiz exilpolitisch zu betätigen. Als
Beweismittel gab er Fotos zu den Akten.

E. 5.4
Im Urteil D-3839/2013 vom 28. Oktober 2015 (als Referenzurteil publiziert) gelangt das
Gericht hinsichtlich subjektiver Nachfluchtgründe zum Schluss, es könne nicht
ausgeschlossen werden, dass syrische Geheimdienste von der Einreichung eines
Asylgesuchs in der Schweiz durch syrische Staatsangehörige oder staatenlose Kurden
syrischer Herkunft erfahren würden, und zwar insbesondere dann, wenn sich die
betreffende Person im Exilland politisch betätigt habe oder mit - aus der Sicht des syrischen
Regimes - politisch missliebigen, oppositionellen Organisationen, Gruppierungen oder
Tätigkeiten in Verbindung gebracht werde. Allein der Umstand, wonach syrische
Geheimdienste im Ausland aktiv seien und gezielt Informationen über regimekritische
Personen und oppositionelle Organisationen sammelten, vermöge gemäss aktueller
Rechtsprechung jedoch die Annahme, aufgrund geheimdienstlicher Informationen über
exilpolitische Tätigkeiten im Falle der Rückkehr nach Syrien in asylrechtlich relevantem
Ausmass zur Rechenschaft gezogen zu werden, nicht zu rechtfertigen. Damit die Furcht vor
Verfolgung als begründet erscheine, müssten vielmehr über die theoretische Möglichkeit
hinausgehende konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die den Schluss zuliessen, dass die
asylsuchende Person tatsächlich das Interesse der syrischen Behörden auf sich gezogen
habe und als regimefeindliches Element namentlich identifiziert und registriert worden sei.
Diesbezüglich sei davon auszugehen, dass sich die syrischen Geheimdienste auf die



Erfassung von Personen konzentrierten, die über niedrigprofilierte Erscheinungsformen
exilpolitischer Proteste hinaus Funktionen wahrgenommen und/oder Aktivitäten entwickelt
hätten, welche die betreffende Person als Individuum aus der Masse der mit dem Regime
Unzufriedenen herausheben und als ernsthaften und potenziell gefährlichen Regimegegner
erscheinen liessen. Für die Annahme begründeter Furcht sei insofern nicht primär das
Hervortreten im Sinne einer optischen Erkennbarkeit und Individualisierbarkeit
massgebend; ausschlaggebend ist vielmehr eine öffentliche Exponierung, die aufgrund der
Persönlichkeit des Asylsuchenden, der Form des Auftritts und aufgrund des Inhalts der in
der Öffentlichkeit abgegebenen Erklärungen den Eindruck erwecke, dass der Asylsuchende
aus Sicht des syrischen Regimes als potenzielle Bedrohung wahrgenommen werde (vgl. E.
6.3.2). Das Gericht geht indes weiterhin davon aus, dass der Schwerpunkt der Aktivitäten
der syrischen Geheimdienste im Ausland nicht bei einer grossflächigen, sondern bei einer
selektiven und gezielten Überwachung der im Ausland lebenden Opposition liege. Die
Annahme, die betroffene Person habe die Aufmerksamkeit der syrischen Geheimdienste in
einer Weise auf sich gezogen, welche auf eine begründete Furcht vor Verfolgung wegen
exilpolitischer Tätigkeiten schliessen lässt, rechtfertige sich deshalb nur, wenn diese sich in
besonderem Mass exponiere. Dies sei nach dem Gesagten der Fall, wenn sie aufgrund ihrer
Persönlichkeit, der Form des Auftritts und aufgrund des Inhalts der in der Öffentlichkeit
abgegebenen Erklärungen den Eindruck erwecke, sie werde aus Sicht des syrischen
Regimes als potenzielle Bedrohung wahrgenommen (vgl. a.a.O. E. 6.3.6).

E. 5.5
Aufgrund der Aktenlage ist bereits fraglich, ob die exilpolitischen Aktivitäten vorliegend
als Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung zu
qualifizieren wären. Unbesehen dieser Tatsache lassen die Fotos mit dem Beschwerdeführer
an Veranstaltungen in der Schweiz seit der Einreise nicht das Bild einer herausragend
aktiven Person entstehen, und es ist nicht davon auszugehen, dass er im Rahmen dieser
niederschwelligen Aktionen durch die Behörden als Regimegegner identifiziert und
registriert wurde. Die vorinstanzliche Würdigung des eingereichten Bildmaterials
überzeugt, zumal auch in der Replik mangels stichhaltiger Argumente nicht von einem
masseblichen Engagement auszugehen ist. Zwar bringt er dort vor, sich massgeblich bei der
Organisation von Anlässen eingesetzt zu haben. Diese blossen Behauptungen wirken indes
nicht substanziiert und sind durch keine schlüssigen Beweismittel belegt. Vor dem
Hintergrund des Überlebenskampfes des syrischen Regimes und der Intervention aus dem
Ausland in diesem Kampf ist es schliesslich zwar naheliegend, dass auch rückkehrende
Asylbewerber verstärkt unter dem Gesichtspunkt möglicher Kenntnis von Aktivitäten der
Exilopposition verhört werden. Die Anforderungen an den Exponierungsgrad eines
exilpolitisch Tätigen zur Bejahung einer Gefährdung bei einer Rückkehr sind aber im
Lichte der aktuellen Rechtsprechung nach wie vor zu beachten (vgl. wiederum a.a.O. E
6.3.6). Dieses besondere Mass an Exponierung ist beim den Beschwerdeführer zu
verneinen. Aufgrund seiner Persönlichkeit und der fehlenden Glaubhaftigkeit einer
exponierten Tätigkeit entsteht nicht der Eindruck, er könnte aus Sicht des syrischen
Regimes als potenzielle Bedrohung wahrgenommen worden sein.

E. 6
Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände folgt, dass der Beschwerdeführer keine
Gründe nach Art. 3 AsylG nachweisen oder glaubhaft machen konnte. Die
Beschwerdevorbringen und die weiteren Beweismittel rechtfertigen keine andere



Einschätzung. Die Vorinstanz hat die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint und das
Asylgesuch abgelehnt.

E. 7.1
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt weder
über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf
Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44
AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 7.2
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen
Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs.
1 AuG [SR 142.20]). Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführer in der angefochtenen
Verfügung infolge Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen.
Praxisgemäss stellen sich in diesem Zusammenhang keine weiteren Fragen mehr, zumal die
Wegweisungsvollzugshindernisse alternativer Natur sind und bei Vorliegen eines dieser
Hindernisse der Vollzug als nicht durchführbar gilt.

E. 7.3
Im Sinne einer Klarstellung ist abschliessend festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden
Erwägungen nicht der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt
angesichts der Entwicklung in Syrien in seinem Heimatstaat nicht gefährdet. Indessen ist
eine solche Gefährdungslage ausschliesslich unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 AuG
einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein
kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg,
Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der
generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Syrien im Sinne von Art. 83
Abs. 4 AuG wurde durch das SEM mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen
Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit genügend Rechnung getragen.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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